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Zitat von chilipaprika

So 1-2 Klassenfahrten pro Jahr, eine Halloween-Party, eine Lesenacht und ein Abiball,
da hat Platty schon den Flug nach und die Rundreise in Australien verdient.

Meine damalige Schulleitung hatte am letzten Tag vor den Weihnachtsferien die Schüler nach
der 4. Stunde gehen lassen, gegen Mittag eine Lehrerkonferenz angesetzt, anschließend zur
Kollegiums-Weihnachtsfeier im Schulhaus eingeladen und sich darüber beschwert, dass ich da
frühzeitig abgehauen bin anstatt als Referendar, wie es sich wohl für die Schule gehörte, das
ganze Geschirr der Weihnachtsfeier abzuspülen. Schließlich wäre der 23. Dezember 2010 noch
ein kompletter Schultag gewesen. Da wäre es moralisch nicht mit vereinbar, dass abends um
23:50 Uhr, damals war das Nachtflugverbot in Frankfurt noch nicht so restriktiv, mein Flieger

nach Australien ging. Ich hätte bis Mitternacht der Schule zur Verfügung stehen sollen. 
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